
BGE BGE 102 Ib 276 vom 1. Januar 1976
Bundesgericht (BGE), 1976-01-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_102_Ib_276

FR: BGE BGE 102 Ib 276 du 1 janvier 1976

IT: BGE BGE 102 Ib 276 del 1 gennaio 1976

Regeste

Regeste Art. 41 Abs. 1 lit. b, Abs. 2 lit. b EntG; Verwirkung von
Entschädigungsforderungen. Kenntnis vom Schaden im Sinne von Art. 41 Abs. 2 lit. b
EntG besitzt der Betroffene, wenn er dessen Beschaffenheit und die wesentlichen
Merkmale, d.h. alle tatsächlichen Umstände kennt, die geeignet sind, eine Klage zu
veranlassen und zu begründen. Das gilt auch für einen fortdauernden Schaden, der ebenso
innert der gesetzlichen Frist angemeldet werden muss, sobald er als solcher und seinem
Umfang nach zuverlässig voraussehbar ist, und die Auswirkungen der Erstellung des
Werkes dem Betroffenen bei gebotener Sorgfalt als die wahrscheinlichste Ursache des
Schadens erscheinen müssen (E. 1).

Regeste Art. 41 al. 1 lettre b, al. 2 lettre b LEx; forclusion de demandes d'indemnisation.
L'intéressé a connaissance du dommage au sens de l'art. 41 al. 2 lettre b LEx lorsqu'il en
connaît la nature et les caractéristiques essentielles, soit lorsqu'il dispose des éléments de
fait lui permettant de déposer une demande et de la motiver. Cela vaut également en ce qui
concerne un dommage continu; celui-ci doit être annoncé dans le délai légal, dès le moment
où son existence et son étendue sont suffisamment prévisibles et sitôt que les effets de la
construction de l'ouvrage apparaissent à l'intéressé, qui fait preuve de l'attention
commandée par les circonstances, comme étant la cause la plus vraisemblable du dommage
(consid. 1).

Regesto Art. 41 cpv. 1 lett. b, cpv. 2 lett. b LEspr; perenzione di pretese d'indennita.
L'interessato ha conoscenza del danno ai sensi dell'art. 41 cpv. 2 lett. b LEspr quando ne
conosca la natura e le caratteristiche essenziali, ossia quando conosca tutti gli elementi di
fatto che gli consentano di formulare e di motivare una domanda. Ciò vale anche per un
danno continuato; pure questo va notificato entro il termine legale, decorrente dal momento
in cui la sua esistenza e la sua estensione siano sufficientemente prevedibili e in cui le
conseguenze della costruzione dell'opera debbano apparire all'interessato che usi della
diligenza suggerita dalle circostanze come la causa più verosimile del danno (consid. 1).

Erwägungen

E. 1
Nach Art. 41 Abs. 2 lit. b EntG sind im Falle von Abs. 1 lit. b, d.h. dann, wenn eine im
Zeitpunkt der Planauflage nicht oder nicht nach ihrem Umfang vorauszusehende
Schädigung des Enteigneten sich erst beim Bau oder später einstellt, die
Entschädigungsforderungen binnen sechs Monaten geltend zu machen, seit der
Forderungsberechtigte von der Schädigung Kenntnis erhalten hat. Zur Entscheidung steht
im vorliegenden Fall, wann die Beschwerdeführer diese Kenntnis gehabt haben. a) Die
Kenntnis vom Schaden im Sinne der genannten Bestimmung besitzt der Betroffene, wenn



er dessen Beschaffenheit und die wesentlichen Merkmale, d.h. alle tatsächlichen Umstände
kennt, die geeignet sind eine Klage zu veranlassen und zu begründen ( BGE 64 I 233 E. 4,
BGE 100 Ib 204 f. E. 1d). Dabei ist nicht erforderlich, dass die Einwirkung bereits
körperlich in Erscheinung getreten ist; es genügt, dass der Schaden zuverlässig
voraussehbar ist (z.B. aufgrund der Pläne). Das folgt auch aus dem Wortlaut des Art. 41
Abs. 1 lit. b EntG , der ausdrücklich auf die Voraussehbarkeit Bezug nimmt. Entsprechend
muss jedenfalls eine während der Erstellung des Werkes zu Tage getretene erhebliche
Einwirkung (vgl. unten E. 1b), die vorher bei Anwendung der dem Betroffenen zumutbaren
Sorgfalt nicht vorausgesehen werden konnte, binnen sechs Monaten als Schaden geltend
gemacht werden, sobald sie als solcher erkennbar wird. Die Verwirkungsfrist des Art. 41
Abs. 2 lit. b EntG ist nicht zuletzt im Interesse der für die Erstellung des Werkes
Verantwortlichen aufgestellt worden, um ihnen gegebenenfalls zu ermöglichen, durch
Sicherungsvorkehren den Eintritt weiteren Schadens zu verhüten. Dieser Schutz aber wäre
unvollständig, wenn der Geschädigte mit der Geltendmachung von Ansprüchen aus einer
erst nach der Planauflage erkennbar gewordenen schädlichen Einwirkung zuwarten könnte,
bis der Schaden für ihn eine untragbare Form annimmt ( BGE 64 I 234 ). Das gilt auch für
einen fortdauernden Schaden, der ebenso ohne Verzug angemeldet werden muss, sobald er
als solcher und seinem Umfange nach (s. unten E. 1b) zuverlässig voraussehbar ist ( BGE
64 I 234 , BGE 100 Ib 204 f. E. 1d). Gerade wegen der Besonderheit des
Enteignungsverfahrens kann dem Betroffenen BGE 102 Ib 276 S. 280 nicht zugestanden
werden, dass er in einem solchen Fall den Abschluss der Entwicklung abwarte. Die von der
zivilrechtlichen Praxis für die Verjährung von Deliktsansprüchen nach Art. 60 OR
entwickelten Grundsätze ( BGE 92 II 4 E. 3, 96 II 41 E. 2a) lassen sich insoweit auf Art. 41
Abs. 2 lit. b EntG nicht anwenden ( BGE 64 I 235 f.; zustimmend WALDIS, Das
Nachbarrecht, 4. Aufl., Zürich 1953, S. 56 f. Anm. 54; ZIMMERLIN, Nachträgliche
Entschädigungsforderungen im Enteignungsverfahren, SJZ 36 1939/40 S. 123). b) Da Art.
41 Abs. 1 lit. b EntG eine nachträgliche Anmeldung der Entschädigungsforderung auch für
den Fall zulässt, dass der Schaden im Planauflageverfahren "nicht nach seinem Umfang"
vorauszusehen war, muss - wie schon ausgeführt - die Kenntnis des Betroffenen auch das
Ausmass der schädigenden Einwirkung erfassen. Das allerdings nicht in dem Sinne, dass
der Enteignete in der Lage wäre, den Schaden bereits abschliessend und genau
ziffernmässig zu berechnen, sondern bloss in der Weise, dass er bei gebotener Sorgfalt sich
darüber Rechenschaft geben muss, dass Anlass zur Anmeldung des Schadens im
Enteignungsverfahren besteht (vgl. BGE 34 II 29 f. E. 3; BGE 42 II 46 E. 2;
OSER/SCHÖNENBERGER, N. 12 zu Art. 60 OR ). Anders wäre nur zu entscheiden, wenn
das Gesetz die Gültigkeit der Anmeldung von der genauen Bezifferung des Schadens
abhängig machen würde. Das ist hier jedoch nicht der Fall. Wie bezüglich der
Schadensanmeldung im Planauflageverfahren gemäss Art. 36 lit. a EntG unter
Berücksichtigung der Entstehungsgeschichte dieser Bestimmung entschieden wurde, ist die
darin geforderte Angabe der Schadenshöhe nur eine Ordnungsvorschrift und nicht
Gültigkeitsvoraussetzung ( BGE 71 I 302 , BGE 97 I 182 E. 3c). Tatsächlich ist ja auch die
Schätzungskommission bei Feststellung der Höhe der Entschädigung nicht an die Anträge
der Parteien gebunden ( Art. 72 Abs. 2 EntG ). Zudem sieht das Gesetz selber die
Möglichkeit vor, bei Ungewissheit über die volle Schadenshöhe, wie sie vor allem bei
fortdauernden schädigenden Einwirkungen auftreten kann, das Schätzungsverfahren bis
nach Fertigstellung des Werkes zu verschieben ( Art. 57 Abs. 1 Satz 2 EntG ). Was aber
insoweit für die Anmeldung im Planauflageverfahren gilt, muss auch für die nachträgliche



Forderungsanmeldung Rechtens sein. Soweit demnach Art. 41 EntG vom Umfang des
Schadens spricht, ist damit nicht eine BGE 102 Ib 276 S. 281 Kenntnis gefordert, die eine
genaue Berechnung des Schadens erlaubt, sondern bloss das Wissen, dass der bereits
bestehende oder erkennbar fortdauernde Schaden ein solches Ausmass hat bzw. annehmen
wird, dass Veranlassung zur Klage besteht (vgl. BGE 42 II 46 E. 2). c) Zur Kenntnis des
Schadens gehört schliesslich die Einsicht in die Ursache der festgestellten oder
vorausgesehenen schädigenden Einwirkung (vgl. BGE 100 Ib 196 E. 8, 200 Nr. 31). Ein
sicheres Wissen um den Kausalzusammenhang zwischen dem Bau des Werkes und der
Schädigung ist indessen nicht geboten. Die Kenntnis ist eine ausreichende, wenn die
Auswirkungen der Erstellung des Werkes dem Betroffenen bei gebotener Sorgfalt als die
wahrscheinlichste Ursache des Schadens erscheinen müssen ( BGE 64 I 235 ;
WIEDERKEHR, Die Expropriationsentschädigung, Diss. Zürich 1966, S. 216).

E. 2
... Die Vorinstanz hat, was den Umsatzrückgang im Restaurant und die damit verbundenen
Minderlieferungen von Bier durch die Brauerei anbelangt, gestützt auf die von den
Beschwerdeführern selber ins Recht gelegten Unterlagen festgestellt, dass schon der
monatliche Bierumsatz ab August 1971, also nach Baubeginn auffallend rückläufig
gewesen sei und in der Folge keinen Monat mehr die jeweilige Höhe des Vorjahres erreicht
habe und dass der Jahresumsatz im September 1972 mit einem Rückgang von 110 hl sogar
die grösste Abnahme verzeichnet habe. Wenn sie gestützt darauf und in Berücksichtigung
der von den Beschwerdeführern selber zugegebenen Tatsachen, dass diese die Entwicklung
"in den letzten Jahren" beobachtet und den Umsatzrückgang als "eindeutige Folge" der
Arbeiten an der N 2 und den Anschlusswerken erkannt hätten, zum Schluss gelangte, die
Betroffenen hätten - selbst wenn man ihnen noch eine gewisse Beobachtungszeit zur
Erhärtung der gemachten Erfahrungen zugestehe, schon im Sommer 1972, spätestens aber
im September dieses Jahres die von Art. 41 Abs. 2 lit. b EntG vorausgesetzte Kenntnis der
Schädigung gehabt, so ist diese Würdigung zutreffend. Tatsächlich hatten die
Beschwerdeführer schon im September 1971 und damit bald nach Baubeginn ein Abfallen
des monatlichen Bierumsatzes von 31 auf 20 hl festgestellt. In der Folge hielt diese
Entwicklung bis September 1972 unverkennbar an, indem sie sich mit kleineren
Schwankungen über oder unter dem Stand BGE 102 Ib 276 S. 282 von 20 hl monatlich
bewegte. Zudem verzeichnete das Ergebnis des Geschäftsjahres im September 1972 mit
326 hl die grösste Abnahme (110 hl) gegenüber 436 hl vor Baubeginn. Damit aber hatten
die Beschwerdeführer spätestens im September 1972 Kenntnis von allen für die
Begründung eines Schadenersatzanspruches notwendigen wesentlichen Umständen. Der im
genannten Zeitpunkt bereits eingetretene Schaden war ohne weiteres abschätzbar, sein
Zusammenhang mit den Einwirkungen aus dem Bau der Schwarzwald-Autobahnbrücke
und ihren Anpassungswerken wahrscheinlich und die Fortdauer der Einwirkung bis zum
Abschluss der Arbeiten voraussehbar. Dass noch andere Faktoren, z.B. die Eröffnung des
Personalrestaurants der F. Hoffmann-La Roche im April 1971, als Schadensursachen in
Betracht kommen, fällt in diesem Zusammenhang nicht ins Gewicht, da die
Beschwerdeführer offensichtlich von Anfang an nach eigenen Angaben davon überzeugt
waren, der drastische Umsatzrückgang sei eine "eindeutige Folge" der Bauarbeiten.
Schliesslich war auch das Ausmass der Schädigung derart, dass Anlass zu sofortiger
Geltendmachung der Ersatzansprüche bestand. Die frühestens am 7. März 1974 erfolgte
Forderungsanmeldung war daher bezüglich des vorgenannten Schadens verspätet.
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